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Sehr geehrter Herr Dr. Trimmel,

Zum oben ongeführten Begutochtungsverfohren nehmen wir binnen offener Frist gerne
Stellung:

Gegen die geplonten Änderungen bestehen keine Einwönde und wir begrüßen diese.

Gerne möchten wir jedoch dos Begutochtungsverfohren zum Anloss nehmen, um ouf ein
wichtiges Anliegen des Österreichischen Roten Kreuzes (öRK) hinzuweisen.

Dos ÖRK setzt sich bereits seit Johren für eine Flexibilisierung der Anwendungsbereiche für
Gelder ous dem Kotostrophenfonds ein. Hintergrund ist, doss dos öRK und seine
Londesverbönde in den Bundeslöndern vielseitige medizinisch-sonitötsdienstliche und
humonitöre Aufgoben in der Kotostrophenhilfe übernehmen. Die Unterbringung und
psychosoziole Betreuung von Betroffenen durch Bereitstellung von Zelten, Zeltheizungen,
Stromversorgung sowie von Nohrung durch Feldktichen und Trinkwosser mittels
Trinkwosseroufbereitungsonloge, die Orgonisotion und Durchführung von Hilfslieferungen
oder die Potientendekontominotion sind nur einige Beispiele für die vielföltigen Tötigkeiten
des öRKs in diesem Bereich.

Die notwendigen Anschoffungen von Einsotzgeröten, die für eine ongemessene Vorholtung im
Bereich der Kotostrophenhilfe erforderlich sind, werden durch dos öRK beinohe ousschließlich
ous Spendenmitteln finonziert. Dies wird jedoch zunehmend schwieriger, do Spendengelder
grundsötzlich begrenzt sind bzw. die Wirtschoftskr¡se zu einem Rücklouf on Spenden geführt
hot. Demgegenüber steht eine steigende Höufigkeit und lntensitöt von Noturkotostrophen, die
unserer Einschötzung noch letztlich dozu führt, doss die Finonzierung der Vorholtung im
Bereich der Kotostrophenhilfe in Zukunft überwiegend durch Spenden nicht mehr möglich sein
wird.
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Ein Zugriff ouf d¡e Mittel des Kotostrophenfonds zur Finonzierung seiner
Kotostrophenvorsorge würde sicherstellen, doss ouch in Zukunft eine ongemessene
Kotostrophenvorsorge durch dos öRK ongeboten werden konn. Unsere Kolkulotion hot
ergeben, doss sich - beiAbschötzung des lnvestitionsbedorfs für Einsotzgeröte, die
ousschließlich der Kotostrophenvorsorge dienen - für dos öRK ein grob geschötzter jöhrlicher
Anteil von etwo 5 %o ous den Kotostrophenfondsmitteln ergeben würde. Die konkrete
Verteilung der Fondsmittel könnte dobei durch dos BMI ols zentrole Stelle erfolgen.

Unserem Anliegen könnte Rechnung getrogen werden, in dem der bisherige $ 32 2 in
g 3 z 2lit o umbenonnt wird und nochstehender g 3 z zlit b ergönzt wird
(Formul ierungsvorschlog):

,,b) Ab dem Jahr 2014: 5 vH: zur Beschaffung von Eínsotzgeräten für andere anerkonnte
Katøstrophenhílfsdienste der Länder."
Korrespondierend domit wöre in $ 8 in einem weiteren Sotz eine entsprechende
Vol lzu gsklousel onzufügen:

,,Mit dem Vollzug des $ 3 Z 2lit b ist das Bundesmínisteríum für Inneres betrdut."

Wir ersuchen höflich um Kenntnisnohme und Berücksichtigung dieses für uns so wichtigen
Anliegens.

ndlichen Grüßen
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L
Dr. Werner Kerschboum
Generolsekretör

Mog. Michoel Opriesnig
Stv. Generolsekretör

Ansprechportnerin:
Mog. Andreo Kotormon, ondreo.kotormon@roteskreuz.ot
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